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Mitteilungsblatt 
der Montanuniversität Leoben 

 
 
84. Stück                                           Ausgegeben am 23.01.2025                         Studienjahr 2024/2025 

 
 
129. Verordnung des Senats der Montanuniversität Leoben, mit welcher die Verordnung über 

den Satzungsteil Verleihung von Berufstiteln und Ehrungen geändert wird 
 
Aufgrund des § 19 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten und ihre 
Studien (Universitätsgesetz 2002), BGBl I 2002/120, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl I 2024/50, wird verordnet: 
 
Die Verordnung des Senats der Montanuniversität Leoben über den Satzungsteil Verleihung von 
Berufstiteln und Ehrungen, Mitteilungsblatt 21. Stück 2024/2025, Nr. 24, wird wie folgt geändert:  
 
1. Nach § 9 wird die Überschrift „III. Verleihung weiterer Ehrungen“ eingefügt.  
 
2. Der bisherige § 10 wird zu § 11. 
 
3. Unter der Überschrift „III. Verleihung weiterer Ehrungen“ wird folgender § 10 samt Überschrift 
eingefügt: 
 

„Verleihung des Titels „Adjunct Professorin“ oder „Adjunct Professor“ 
 
§ 10. (1) Die Rektorin oder der Rektor kann Personen, die nicht zu den Angehörigen der 
Montanuniversität Leoben iSd § 94 Abs. 1 UG zählen, auf Antrag des Senats für die Dauer von 
höchstens fünf Jahren den Titel „Adjunct Professorin“ oder „Adjunct Professor“ verleihen. Der 
Rektor oder die Rektorin hat „Adjunct Professorinnen“ und „Adjunct Professoren“ einer 
Organisationseinheit zuzuweisen. 
 
(2) Mit der Verleihung des Titels „Adjunct Professorin“ oder „Adjunct Professor“ ist keine 
Lehrbefugnis verbunden. Das Rektorat kann „Adjunct Professorinnen“ oder „Adjunct 
Professoren“ jedoch mit der Erfüllung von Lehr- und Forschungsaufgaben an der 
Montanuniversität Leoben beauftragen. Dadurch wird kein Dienstverhältnis zur 
Montanuniversität Leoben und kein Anspruch auf Vergütung begründet. 
 
(3) Voraussetzung für die Verleihung des Titels „Adjunct Professorin“ oder „Adjunct 
Professor“ ist 
 1. der Abschluss eines Doktoratsstudiums in einem für die Montanuniversität 
Leoben relevanten Fachgebiet; 
 2. der Nachweis einer außergewöhnlichen wissenschaftlichen Qualifikation, die 
durch eine angemessene Anzahl wissenschaftlicher Publikationen belegt wird; 
 3. die Leistung wesentlicher Beiträge im Bereich der Forschung und Lehre in einem 
für die Montanuniversität Leoben relevanten Fachgebiet über einen mehrjährigen Zeitraum; 
 4. eine anerkannte fachliche Expertise und die Unterstützung der strategischen 
Ziele sowie Netzwerke der Montanuniversität Leoben; 
 5. nachweisbare Erfolge in einem internationalen Umfeld. 
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(4) Hinsichtlich des Verfahrens zur Verleihung und des Widerrufs des Titels „Adjunct 
Professorin“ oder „Adjunct Professor“ wird auf § 3 Abs. 3, § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 verwiesen. 
 
(5) „Adjunct Professorinnen“ und „Adjunct Professoren“ sind berechtigt, diesen Titel zu 
führen. Sie erhalten eine Urkunde der Universität, die dieses Recht bescheinigt.“ 
 

4. Nach § 10 wird die Überschrift „IV. Schlussbestimmungen“ eingefügt.  
 

5. In § 11 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Die Änderungen dieser Verordnung in der Fassung des Mitteilungsblattes 84. Stück 
2024/2025, Nr. 129, treten mit dem Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft.“ 

 
 

 

Für den Senat: 

Der Vorsitzende: 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Christian Mitterer 
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